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Bekanntmachungen der Stadt Wolfsburg 
 
 
Verpachtung der städtischen Eigenjagdbezirke Wolfsburg-Süd und Wolfsburger Moor 
 
 
Die Stadt Wolfsburg verpachtet zum 01.04.2024 die städtischen Eigenjagdbezirke Wolfsburg-Süd und 
Wolfsburger Moor mit einer Größe von ca. 477 ha, davon ca. 294 ha bejagbar.  
 
Die Pachtdauer beträgt 9 Jahre und dauert vom 01.04.2024 bis zum 31.03.2033.  
 
Bei der Stadt Wolfsburg, Porschestr. 49, Rathaus B, Zimmer 259, Herrn Betzold (grundstücksver-
kehr@stadt.wolfsburg.de), 38440 Wolfsburg können die Ausschreibungsunterlagern angefordert und die 
Bewerbung bis zum 22.12.2023  schriftlich oder per E-Mail eingereicht werden.  
 
Die Stadt Wolfsburg behält sich den Zuschlag vor und ist weder an das Höchstgebot gebunden, noch 
zur Zuschlagserteilung verpflichtet. 
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Hauptsatzung der Stadt Wolfsburg 
 
 

Aufgrund des § 12 Abs. 1 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) vom 17.12.2010 

(Nds. GVBl. S. 576, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21.06.2023 (Nds. GVBl. S. 111) 

hat der Rat der Stadt Wolfsburg folgende Hauptsatzung vom 07.12.2022, zuletzt geändert durch Ratsbe-

schluss vom 06.12.2023,, beschlossen:   

 

§ 1 

Benennung und Hoheitszeichen 

(1) Die Stadt führt den Namen „Wolfsburg“. Nach § 14 Abs. 6 NKomVG hat die Stadt die 
Rechtsstellung einer kreisfreien Stadt. 

  
(2) Das Stadtwappen zeigt auf Rot über grünem, mit drei silbernen Wellenbalken belegtem 

Schildfuß eine zweitürmige silberne Burg, auf deren Zinnenmauer über geschlossenem 
Tor ein goldener, blaubezungter, zurückblickender Wolf nach rechts schreitet. 
 
Die Verwendung des Stadtwappens ist auf Antrag mit Genehmigung der Stadt zulässig. 
Die Verwendung der Ortsteilswappen bedarf der Genehmigung. Ausgenommen sind 
Veranstaltungen der Ortsräte bzw. die nicht wirtschaftliche Nutzung durch örtliche Ver-
eine. 

  
(3) Die Stadtfarben sind Grün und Weiß. 

  
(4) Die Stadtflagge zeigt in zwei gleichen Längsbahnen die Farben Grün und Weiß. In der 

oberen Hälfte der Flagge ist das Stadtwappen in einer Größe von einem Viertel der 
Gesamtlänge angebracht. 

  
(5) Die Stadtflagge kann auch die Form der Hängefahne, des Banners und des Wimpels 

haben. 
  

(6) Das Dienstsiegel der Stadt zeigt das Wappen mit der Umschrift „Stadt Wolfsburg“, so-
weit nach gesetzlichen oder sonstigen Vorschriften nicht eine andere Umschrift zu wäh-
len ist. 

 

 

§ 2  

Rat der Stadt 

Die Ratsmitglieder führen die Bezeichnung „Ratsfrau“ oder „Ratsherr“. 

 

 

§ 3 

Festlegung von Wertgrenzen 

(1) Der Beschlussfassung des Rates bedürfen 
  
 a) Rechtsgeschäfte i. S. d. § 58 Abs. 1 Nr. 14 NKomVG, deren Vermögenswert die 

festgelegten Wertgrenzen gemäß der Richtlinie für Geschäfte der laufenden Ver-
waltung übersteigt. 
Bei Erwerb, Veräußerung oder Belastung von Grundstücken ist der Rat erst ab ei-
nem Vermögenswert über 1.000.000,00 € zuständig.  
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Bei Erwerb, Veräußerung oder Belastung von Grundstücken, welche oberhalb der 
festgelegten Wertgrenzen gemäß der Richtlinie für Geschäfte der laufenden Ver-
waltung und unterhalb von 1.000.000,00 € liegen, liegt die Zuständigkeit im Rahmen 
der Lückenkompetenz beim Verwaltungsausschuss. 

   
 b) Verträge i. S. d. § 58 Abs. 1 Nr. 20 NKomVG, deren Vermögenswert die Höhe von 

10.000,00 € übersteigt, soweit diese nicht aufgrund einer förmlichen Ausschreibung 
abgeschlossen werden. 

   
(2) Für die Befugnis des*der Oberbürgermeisters*in, über- und außerplanmäßigen Aufwen-

dungen und Auszahlungen nach § 117 NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen 
und Auszahlungen bis zur Höhe von 200.000,00 € im Einzelfall als unerheblich. Gleiches 
gilt für über- oder außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 119 Abs. 
5 NKomVG. Oberhalb dieser Wertgrenze ist der Rat zuständig. 

 

 

§ 4 

Aufnahme von Bild und Ton 

Der öffentliche Teil von Sitzungen des Rates und der Ausschüsse kann in Bild und Ton aufgenommen 
und zeitgleich über die Internetpräsenz der Stadt übertragen werden, wobei Ratsmitglieder, Verwaltungs-
angehörige, Einwohner*innen sowie Sachverständige verlangen können, dass eigene einzelne Redebei-
träge bzw. Ausführungen nicht aufgezeichnet und übertragen werden. Eine Aufzeichnung der Ratssitzung 
oder Teile davon können im Nachgang auf der städtischen Internetseite als Download zur Verfügung ge-
stellt werden. 
 
 

§ 5 

Zuschaltung per Videokonferenztechnik 

(1) In der Ladung der Sitzung wird bekanntgegeben, ob die Möglichkeit einer Zuschaltung per Video-

konferenztechnik besteht. Eine Zuschaltung per Videokonferenztechnik ist nur in technisch dafür 

ausgestatteten Räumen möglich. 

 
(2) Grundsätzlich finden Sitzungen in Präsenz statt. Eine Zuschaltung per Videokonferenztechnik ist 

nur für Rats-, Ausschuss- und Ortsratsmitglieder sowie anzuhörende Personen gemäß § 62 Abs. 

2 NKomVG und nur in begründeten Ausnahmefällen möglich. Davon ausgenommen sind die*der 

Vorsitzende, der*die Oberbürgermeister*in bzw. in Fachausschüssen die zuständigen Beamten*in-

nen auf Zeit. Rats-, Ausschuss- und Ortsratsmitglieder, die durch Zuschaltung per Videokonferenz-

technik teilnehmen, gelten als anwesend. 

 

(3) In einer Sitzung, an der Mitglieder durch Zuschaltung per Videokonferenztechnik teilnehmen, dür-

fen geheime Wahlen gemäß § 67 Satz 2 NKomVG, nach § 66 Abs. 2 NKomVG vorgesehene ge-

heime Abstimmungen und Beratungen von Angelegenheiten, zu deren Geheimhaltung die Stadt 

nach § 6 Abs. 3 Satz 1 NKomVG verpflichtet ist, nicht durchgeführt werden. 

 

(4) In öffentlichen Sitzungen müssen die durch die Zuschaltung per Videokonferenztechnik Teilneh-

menden auch für die im Sitzungsraum anwesende Öffentlichkeit in Bild und Ton wahrnehmbar 

sein. Zu diesem Zwecke sind Bild- und Tonaufnahmen der an der Sitzung Teilnehmenden auch 

ohne deren Zustimmung zulässig. In nichtöffentlichen Sitzungen haben die per Videokonferenz-

technik Teilnehmenden sicherzustellen, dass bei ihnen keine weiteren Personen die Sitzung ver-

folgen können. § 40 Abs. 2 NKomVG gilt entsprechend. 
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(5) Bei Störungen der Videokonferenztechnik, die nach § 64 Absatz 4 Satz 1 NKomVG im Verantwor-

tungsbereich der Stadt liegen, ist die Sitzung von der*dem Vorsitzenden zu unterbrechen oder 

abzubrechen. Sonstige Störungen der Zuschaltung sind unbeachtlich; sie haben insbesondere 

keine Auswirkung auf die Wirksamkeit eines ohne die betroffenen Personen gefassten Beschlus-

ses. 

§ 6 

Verwaltungsausschuss 

(1) Der Verwaltungsausschuss besteht aus 
  
 a) dem*r Oberbürgermeister*in als Vorsitzende*r, 
   
 b) den Beigeordneten, 
   
 c) den Mitgliedern nach §§ 74 Abs. 1 Nr. 3, 71 Abs. 4 Satz 1 NKomVG (Grundmanda-

tare), 
   
 d) den anderen Beamt*innen auf Zeit nach § 9 Hauptsatzung (Dezernent*innen). 
   

(2) Jedes Ratsmitglied ist berechtigt, an den Sitzungen des Verwaltungsausschusses als 
Zuhörerin oder Zuhörer teilzunehmen; für Zuhörerinnen und Zuhörer gilt das Mitwir-
kungsverbot aus § 41 NKomVG entsprechend. 

 

 

§ 7 

Vertretung des*der Oberbürgermeisters*in nach § 81 Abs. 2 NKomVG 

(1) Der Rat wählt aus den Beigeordneten drei Vertreter*innen des*der Oberbürgermeis-
ters*in. Der Rat kann eine Reihenfolge der Vertretung bestimmen. Sie führen die Be-
zeichnung „Bürgermeisterin“ oder „Bürgermeister“. Sie vertreten den*die Oberbürger-
meister*in bei der Leitung der Sitzungen des Verwaltungsausschusses, bei der Ein-
berufung des Verwaltungsausschusses einschließlich der Aufstellung der Tagesord-
nung, bei der Verpflichtung der Ratsfrauen und Ratsherren, ihrer Pflichtenbelehrung 
und bei Repräsentationen. 

  
(2) Der Rat beschließt über die Reihenfolge der Vertretung, sofern eine solche bestehen 

soll, durch Ratsbeschluss nach § 81 Abs. 2 Satz 2 NKomVG. Andernfalls erfolgt die 
Vertretung gleichberechtigt. 

 

 

§ 8 

Unterrichtung der Einwohner*innen 

Bei Bedarf unterrichtet der*die Oberbürgermeister*in die Einwohner*innen durch Einwohnerversammlun-

gen für die ganze Stadt, für Teile des Stadtgebietes oder für Ortschaften. Die Rechte der Ortsräte nach § 

94 NKomVG bleiben unberührt. Zeit, Ort und Gegenstand der Einwohnerversammlungen sind mindestens 

eine Woche vor der Veranstaltung entsprechend § 10 der Hauptsatzung öffentlich bekannt zu machen. 
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§ 9 

Beamtinnen oder Beamte auf Zeit 

(1) Als Beamt*innen auf Zeit werden durch den Rat sechs Stadträtinnen*Stadträte beru-
fen, darunter eine Erste Stadträtin*ein Erster Stadtrat. 

  
(2) Allgemeine*r Vertreter*in des*der Oberbürgermeisters*in ist der*die Erste Stadträ-

tin*Stadtrat. Sind beide verhindert, wird der*die Erste Stadträtin*Stadtrat durch die 
weiteren Beamt*innen auf Zeit vertreten. Die Reihenfolge richtet sich nach dem 
Dienstalter als Dezernent*in bei der Stadt Wolfsburg, bei gleichem Dienstalter nach 
dem Lebensalter. 

  
(3) In allen Personalangelegenheiten ist ständiger Vertreter des*der Oberbürgermeis-

ters*in auch der*die Stadtrat*rätin, dem*der das Personaldezernat zugewiesen ist, so-
wie in dessen*deren Abwesenheit der*die Erste Stadtrat*rätin. 

 

 

§ 10  

Bekanntmachungen und Verkündungen 

(1) Die Stadt gibt das „Amtsblatt für die Stadt Wolfsburg“ als amtliches Verkündungsblatt 
heraus. Auf die Inhalte des Amtsblatts wird auch elektronisch im Internet unter  
www.wolfsburg.de/amtsblatt hingewiesen. 

  
(2) Satzungen, Verordnungen und die Genehmigungen der Flächennutzungspläne sowie 

öffentliche Bekanntmachungen werden im „Amtsblatt für die Stadt Wolfsburg“ bekannt 
gemacht, soweit durch Rechtsvorschriften nichts Anderes vorgeschrieben ist. Auf die 
Bekanntmachungen von Satzungen, Verordnungen und die Genehmigung von Flä-
chennutzungsplänen wird in den in Abs. 3 genannten Tageszeitungen hingewiesen. 

  
(3) Tierseuchenbehördliche Verordnungen werden abweichend von Abs. 2 in folgenden 

örtlichen Tageszeitungen veröffentlicht: 
  
 a) „Wolfsburger Allgemeine Zeitung" 
   
 b) „Wolfsburger Nachrichten“. 
   

(4) Die Veröffentlichung der Tagesordnung der öffentlichen Sitzungen des Rates, der 
Ausschüsse des Rates und der öffentlichen Sitzungen der Ortsräte erfolgt im „Amts-
blatt für die Stadt Wolfsburg“ sowie im Internet unter „www.wolfsburg.de“. In den in 
Abs. 3 genannten Tageszeitungen werden Hinweisbekanntmachungen unter Mittei-
lung von Zeit und Ort der Sitzung veröffentlicht.  

  
(5) Ortsübliche Bekanntmachungen werden im „Amtsblatt für die Stadt Wolfsburg“ veröf-

fentlicht. 
 

 

§ 11  

Anregungen und Beschwerden, Bürgerbefragung 

(1) Werden Anregungen oder Beschwerden im Sinne des § 34 NKomVG von mehreren 
Personen gemeinschaftlich eingereicht, so haben sie eine Person zu benennen, die 
sie gegenüber der Stadt vertritt. Bei mehr als fünf Antragsteller*innen können bis zu 
zwei Vertreter*innen benannt werden. 

  

http://www.wolfsburg.de/amtsblatt
http://www.wolfsburg.de/
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(2) Die Beratung kann zurückgestellt werden, solange den Anforderungen des Abs. 1 

nicht entsprochen ist. 
  

(3) Anregungen oder Beschwerden, die keine Angelegenheiten der Stadt zum Gegen-
stand haben, sind nach Kenntnisnahme durch den Verwaltungsausschuss von 
dem*der Oberbürgermeister*in ohne Beratung den Antragstellenden zurückzugeben. 
Dies gilt auch für Eingaben, die weder Anregungen noch Beschwerden zum Inhalt 
haben (z. B. Fragen, Erklärungen, Absichten usw.). 

  
(4) Anregungen oder Beschwerden, die ein gesetzwidriges Ziel verfolgen oder gegen die 

guten Sitten verstoßen, sind nach Kenntnisnahme durch den Verwaltungsausschuss 
ohne Beratung zurückzuweisen. 

  
(5) Die Beratung eines Antrages kann abgelehnt werden, wenn das Antragsbegehren  

Gegenstand eines noch nicht abgeschlossenen Rechtsbehelfs- oder Rechtsmittelver-
fahrens oder eines laufenden Bürgerbegehrens oder Bürgerentscheides ist oder ge-
genüber bereits erledigten Anregungen oder Beschwerden kein neues Sachvorbrin-
gen enthält. 

  
(6) Die Erledigung der Anregungen oder Beschwerden wird dem Verwaltungsausschuss 

übertragen, sofern für die Angelegenheiten nicht der Rat gemäß § 58 NKomVG  
ausschließlich zuständig ist. Der Rat und der Verwaltungsausschuss können  
Anregungen oder Beschwerden zur Mitberatung an die zuständigen Fachausschüsse 
überweisen, abhelfen oder zur Kenntnis nehmen. 

  
(7) Der Rat kann in Angelegenheiten der Gemeinde eine Befragung der Bürgerinnen und 

Bürger beschließen. Art und Weise wird im Einzelfall festgelegt. 
 

 

§ 12 

Kinder- und Jugendfreundlichkeit 

Die Stadt Wolfsburg ist eine kinder- und jugendfreundliche Stadt. Sie wirkt im Rahmen ihrer 
Befugnisse auf die Berücksichtigung der Rechte von Kindern und Jugendlichen, insbesondere 
des Rechts auf angemessene Beteiligung, hin. In den Stadt- und Ortsteilen werden geeignete 
Partizipationsmöglichkeiten und -verfahren für Kinder und Jugendliche entwickelt. 

 

 

§ 13 

Ortschaften und Ortsräte 

(1) In der Stadt Wolfsburg werden 16 Ortschaften mit je einem Ortsrat gebildet. 
  
(2) Die Ortschaften mit den jeweiligen Grenzen sind in der als Anlage A beigefügten Karte 

(Maßstab: 1 : 90 000), die Teil dieser Satzung ist, dargestellt. 
  
(3) Benennung der Ortschaften und Zahl der Mitglieder der Ortsräte: 
  
 1. Fallersleben-Sülfeld 
  Der Ortsrat besteht aus 17 stimmberechtigten Mitgliedern. 
   
 2. Vorsfelde 
  Der Ortsrat besteht aus 17 stimmberechtigten Mitgliedern. 
   
 3. Ehmen-Mörse 
  Der Ortsrat besteht aus 13 stimmberechtigten Mitgliedern. 
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 4. Brackstedt-Velstove-Warmenau 
  Der Ortsrat besteht aus 9 stimmberechtigten Mitgliedern. 
   
 5. Hattorf-Heiligendorf 
  Der Ortsrat besteht aus 9 stimmberechtigten Mitgliedern. 
   
 6. Kästorf-Sandkamp 
  Der Ortsrat besteht aus 9 stimmberechtigten Mitgliedern. 
   
 7. Neuhaus-Reislingen 
  Der Ortsrat besteht aus 11 stimmberechtigten Mitgliedern. 
   
 8. Barnstorf-Nordsteimke 
  Der Ortsrat besteht aus 9 stimmberechtigten Mitgliedern. 
   
 9. Almke-Neindorf 
  Der Ortsrat besteht aus 7 stimmberechtigten Mitgliedern. 
   
 10. Wendschott 
  Der Ortsrat besteht aus 7 stimmberechtigten Mitgliedern. 
   
 11. Hehlingen 
  Der Ortsrat besteht aus 7 stimmberechtigten Mitgliedern. 
   
 12. Nordstadt 

bestehend aus: 
Kreuzheide - Tiergartenbreite - Teichbreite - Alt Wolfsburg 

  Der Ortsrat besteht aus 15 stimmberechtigten Mitgliedern. 
   
 13. Detmerode 
  Der Ortsrat besteht aus 13 stimmberechtigten Mitgliedern. 
   
 14. Westhagen 
  Der Ortsrat besteht aus 15 stimmberechtigten Mitgliedern. 
   
 15. Stadtmitte 
  bestehend aus: 

Stadtmitte - Hellwinkel - Schillerteich - Heßlingen - Rothenfelde - Steimker Berg - 
Steimker Gärten -  Köhlerberg 

  Der Ortsrat besteht aus 17 stimmberechtigten Mitgliedern. 
   
 16. Mitte-West 
  bestehend aus: 

Laagberg - Wohltberg - Hohenstein - Rabenberg - Eichelkamp - Klieversberg - Ha-
geberg 

  Der Ortsrat besteht aus 17 stimmberechtigten Mitgliedern. 
 

 

§ 14 

Ortsbürgermeister*in 

(1) Jeder Ortsrat wählt aus seiner Mitte eine*n Vorsitzende*n sowie grundsätzlich eine*n 
stellvertretende*n Vorsitzende*n. Die Wahl der Stellvertretung kann durch die Ge-
schäftsordnung geregelt werden. 
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(2) Die*der Vorsitzende führt die Bezeichnung „Ortsbürgermeisterin“ oder „Ortsbürgermeis-
ter“, die*der stellvertretende Vorsitzende die Bezeichnung „Stellvertretende Ortsbürger-
meisterin“ oder „Stellvertretender Ortsbürgermeister“. 

  
(3) Der*die Ortsbürgermeister*in kann folgende Hilfsfunktionen für die Stadtverwaltung er-

füllen: 
  
 a) Aushändigung von Vordrucken, 
   
 b) Entgegennahme von Anträgen, soweit Antragstellende keine weiteren Erläuterun-

gen oder Prüfungen auf Richtigkeit oder Vollständigkeit wünschen, 
   

 
 c) Entgegennahme von Anregungen, Wünschen und Beschwerden der Bürgerinnen 

und Bürger zur Weiterleitung an die zuständigen Stellen, 
   
 d) Ermittlung der Teilnehmerzahlen bei Kinderfesten, Altenweihnachtsfeiern u. Ä.. Die 

Übernahme von Hilfsfunktionen kann abgelehnt werden. 
 

 

§ 15 

Nichtstimmberechtigte Mitglieder der Ortsräte 

Ratsmitglieder, die in der Ortschaft wohnen oder in deren Wahlbereich die Ortschaft ganz oder teilweise 

liegt, gehören dem Ortsrat mit beratender Stimme an. 

 

 

§ 16 

Aufgaben der Ortsräte 

(1) Der Ortsrat wahrt die Belange der Ortschaft und wirkt auf ihre gedeihliche Entwick-
lung innerhalb der Stadt Wolfsburg hin. 

  
(2) Der Ortsrat entscheidet in den Angelegenheiten nach § 93 NKomVG (Entscheidungs-

recht). 
  
(3) Der Ortsrat ist insbesondere in den Angelegenheiten nach § 94 NKomVG rechtzeitig 

zu hören (Anhörungsrecht). 
  
(4) Gemäß § 95 NKomVG entscheidet der Verwaltungsausschuss abweichend von den 

Regelungen nach §§ 93 und 94 NKomVG bei Straßenbenennungen, deren Bezeich-
nungen im gesamtstädtischen Interesse liegen. 

  
(5) Der Ortsrat erhält ein eigenes Budget für die Wahrnehmung der Aufgaben nach § 93 

NKomVG. 
 

 

§ 17 

Inkrafttreten 

(1) Die Hauptsatzung vom 07.12.2022 tritt in der am 06.12.2023 geänderten Fassung am 
Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
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(2) Die Hauptsatzung vom 07.12.2022 in der am 22.03.2023 geänderten Fassung tritt mit 

Inkrafttreten der Hauptsatzung vom 07.12.2022 in der am 06.12.2023 geänderten Fas-
sung außer Kraft. 

  
 

Wolfsburg, den 06.12.2023 
 

 

 

Dennis Weilmann 

Oberbürgermeister  
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A n l a g e  1 

 

zu § 13 Abs. 2 der Hauptsatzung der Stadt Wolfsburg 
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Richtlinie 

des Rates der Stadt Wolfsburg 

zur Festlegung der Geschäfte der laufenden Verwaltung in der Stadt Wolfsburg 

(Richtlinie für Geschäfte der laufenden Verwaltung) 
 

 

In der Stadt Wolfsburg im Stadtgebiet nach dem Stand vom 30.06.1972 gehören zu den  

Geschäften der laufenden Verwaltung die Aufgaben des Verwaltungsvollzuges, soweit sie nicht von grund-

sätzlicher Bedeutung sind.  

 

Dazu gehören insbesondere: 

 

1. die nach feststehenden Tarifen, Richtlinien, Ordnungen usw. abzuschließenden oder regelmäßig wie-

derkehrenden Geschäfte des täglichen Verkehrs. 

 
2. Rechtsgeschäfte oder Verwaltungshandlungen, die bei Durchführung bundes-, landes- 

oder ortsrechtlicher Bestimmungen vorgeschrieben oder zulässig sind, 

Heranziehung der Pflichtigen zu Gemeindeabgaben, 
Stundung von Forderungen, 
Erteilung von Prozessvollmachten, 
Einlegung von Rechtsmitteln einschl. Klagen vor den Gerichten, 
Löschungsbewilligung, 
Abtretungserklärung, 
Vorrangseinräumung, 
befristete Niederschlagung. 
 

3. Rechtsgeschäfte, bei denen im Einzelfall folgende Wertgrenzen nicht überschritten werden: 

 
a. bei Veräußerung oder Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten 

200.000,00 €, 

 
b. (entfällt) 

 

c. bei Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten 200.000,00 € 

 
d. bei Verfügungen über das Gemeindevermögen 200.000,00 €, 

darüber hinaus für die Umsetzung von Bauprojekten 300.000,00 €, 
 

e. bei Schenkungen nur bis zum Betrag von 5.000,00 €, 

 

f. bei der Bestellung von Erbbaurechten bis zum Jahreszinsbetrag von 20.000,00 €, 

 

g. bei unbefristeter Niederschlagung und Erlass von Forderungen 200.000,00 €, 

 

h. bei Abschluss von Miet-, Pracht- und Leasingverträgen (Jahresbeträge) 200.000,00 €, 

 

i. bei gerichtlichen und außergerichtlichen Vergleichen 200.000,00 €. 

 

 

Übertragung von Zuständigkeiten des Rates auf den Verwaltungsausschuss 

 

Die Zuständigkeit des Rates zur Ernennung von Beamt*innen, ihre Versetzung in den Ruhestand und 

Entlassung wird aufgrund des Beschlusses vom 30.06.1981 auf den Verwaltungsausschuss übertragen; 

ausgenommen hiervon sind die Beamt*innen auf Zeit. 
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Haushaltssatzung 

der Wolfsburger Struktur- und Beteiligungsgesellschaft – kommunale Anstalt des öffent-

lichen Rechts der Stadt Wolfsburg für das Haushaltsjahr 2024 

 

 
Aufgrund des § 110 ff. i. V. m. § 147 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 
hat der Verwaltungsrat der Wolfsburger Struktur- und Beteiligungsgesellschaft in seiner Sitzung am 
05.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird 
    
1. im Ergebnishaushalt   
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag   
    
1.1 der ordentlichen Erträge auf   4.002.000 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf  2.324.700 Euro 
    
1.3 der außerordentlichen Erträge auf   500.000 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf   20.000 Euro 
    
    
    
    
2. im Finanzhaushalt   
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag   
    
2.1 auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig-

keit 
 4.002.000 Euro 

2.2 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstä-
tigkeit 

 2.194.700 Euro 

    
2.3 auf Einzahlungen für Investitionstätigkeit  750.000 Euro 
2.4 auf Auszahlungen für Investitionstätigkeit   1.000.000 Euro 
    
2.5 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit  0 Euro 
2.6 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit  1.771.400 Euro 
    
festgesetzt.    
    
    
Nachricht-
lich: 

Gesamtbetrag    

 - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes  4.752.000 Euro 
 - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes  4.966.100 Euro 

 
 
 

  



Jahrgang 20                                          Amtsblatt Nr. 50                        Wolfsburg, 15. Dezember 2023                          Seite 685 

 

 

 
 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) werden 
nicht veranschlagt. 

 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 

 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen wird auf 
 

600.000 Euro 
 
festgesetzt. 
 
 
 
Wolfsburg, den 05.12.2023 
 
 
 
Der Vorstand der WSB 
 
Kai-Uwe Hirschheide 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Öffentliche Ausschreibungen/Offene Verfahren 
 
Stadt Wolfsburg 
Zentrale Vergabestelle 
Rathaus A, Zimmer A 901 - A 905 
Porschestraße 49 
38440 Wolfsburg 
Telefon: 05361 28-1199 
Telefax: 0361 28-2057 
Alle aktuellen Ausschreibungen der Stadt Wolfsburg finden Sie unter www.wolfsburg.de/ausschreibungen. 
Die elektronischen Vergabeunterlagen können unter "DTVP" http://www.dtvp.de/Center/ unter Beachtung 
der dort genannten Nutzungsbedingungen heruntergeladen werden. 
 

 

http://www.wolfsburg.de/ausschreibungen
http://www.dtvp.de/Center/

